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(F2)
Amt der Tiroler Landesregierung
Abteilung Umweltschutz
Eduard-Wallnöfer-Platz 3
6020 Innsbruck

Namhaftmachung
verantwortliche Person
(für nicht natürliche Person, die nicht gefährliche Abfälle oder Asbestzement sammelt/behandelt)
	Name (Vereinsname, Firmenname, Genossenschaftsname), Rechtsform



	Sitz (Geschäftsanschrift)

	Firmenbuchnummer




	Telefonisch erreichbar (Vorwahl, Telefonnummer)



	E-Mail




Angaben zur verantwortlichen Person
	Familienname


	
	Vorname(n)




	Geburtsdatum, Geburtsort


	
	Staatsangehörigkeit




	Wohnsitz (Postleitzahl, Gemeinde, Straße, Hausnummer)




	Telefonisch erreichbar (Vorwahl, Telefonnummer)




	E-Mail




Beizulegende Unterlagen:

· Meldezettel

· wenn nicht der handelsrechtliche Geschäftsführer verantwortliche Person ist, dann
Nachweis über die Anordnungsbefugnis der verantwortlichen Person (zB durch Bestellungsurkunde aus der hervorgeht, dass dieser betreffend seines klar abgegrenzten räumlichen und/oder sachlichen Verantwortungsbereiches das Verhalten der Mitarbeiter nachhaltig beeinflussen kann)

· aktueller Strafregisterauszug und Verwaltungsstrafregisterauszug oder Bestätigung der zuständigen Verwaltungsstrafbehörde (Bezirkshauptmannschaft oder Stadtmagistrat)

· Unterlagen betreffend der fachlichen Kenntnisse und Fähigkeiten:

· 5 jährige einschlägige Berufserfahrung (zB Arbeitsbestätigung etc.)

· einschlägige Ausbildung (zB Umwelttechnik-HTL etc.) oder
Zertifikat über die erfolgreiche Teilnahme an Seminaren oder Kursen (wie beispielsweise ÖWAV-Kurs, Deponieleiterkurs, etc.)

Diesem Ansuchen sind 
 Beilagen (in Kopie) angeschlossen.

Datum:
Fertigung:


